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ZUSAMMENFASSUNG

Mit dem Vorsorgeprinzip soll es politischen Entscheidungsträgern ermöglicht werden,
Vorsorgemaßnahmen zu treffen, wenn die wissenschaftliche Beweislage im Zusammenhang mit
einer Gefahr für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit nicht eindeutig ist, ein
Nichttätigwerden jedoch erhebliche Folgen haben könnte.

Das Vorsorgeprinzip, das in den 1970er Jahren Eingang in das deutsche Recht fand, wurde
seitdem auf internationaler Ebene in zahlreichen Verträgen über den Umweltschutz, auf
europäischer Ebene im Vertrag von Maastricht und auf nationaler Ebene in der innerstaatlichen
Rechtsordnung bestimmter Mitgliedstaaten verankert.

Zum Vorsorgeprinzip werden gegensätzliche Standpunkte vertreten. Für die einen handelt es
sich um ein überflüssiges, potenziell gefährliches und rückschrittliches Prinzip, für die anderen
um ein nützliches Instrument zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor
komplexen Gefahren.

Es gibt keine allgemeingültige Definition des Vorsorgeprinzips. Die Konzeptionen unterscheiden
sich vor allem darin, bei welchem Grad der wissenschaftlichen Ungewissheit ein Eingreifen der
Behörden noch möglich ist. Die Europäische Kommission, die Unesco und die Europäische
Umweltagentur haben alle eine eigene Definition des Begriffs. Ferner hat auch der Europäische
Gerichtshof zur Auslegung des Vorsorgeprinzips und zur Ausweitung seines
Anwendungsbereichs beigetragen.

Zur Anwendung des Vorsorgeprinzips gibt es ebenfalls unterschiedliche Auffassungen. Die
meisten Experten stimmen darin überein, dass das Vorsorgeprinzip keine besonderen
Maßnahmen wie ein Verbot oder eine Umkehr der Beweislast vorschreibt. Was die Methode
betrifft, nach der bestimmt werden soll, ob Vorsorgemaßnahmen zu treffen sind (Kosten-
Nutzen-Analyse, Abwägung zwischen Risiken, Analyse der Kostenwirksamkeit, Analyse der Vor-
und Nachteile eines Tätigwerdens und Nichttätigwerdens usw.), gehen die Meinungen der
Experten und Institutionen jedoch auseinander. Zu den Fällen, in denen das Vorsorgeprinzip
angewendet wurde, gehören beispielsweise der Rückgang der Bienenpopulation, der
Klimawandel, die Bewirtschaftung der Fischbestände, genetisch modifizierte Organismen oder
die Verwendung von Antibiotika als Wachstumsförderer.

Die Anwendung des Vorsorgeprinzips ist mit zahlreichen Herausforderungen verbunden,
insbesondere im Hinblick auf die Bewältigung der Komplexität, die Gefahrenbewertung, die
Forschung und wirtschaftliche Aktivitäten. Andererseits bietet sie auch viele Chancen – so
können unter Umständen die Gesamtkosten für die Gesellschaft und die Kosten im Bereich
Umwelt- und Gesundheitsforschung gesenkt werden.

Das Vorsorgeprinzip ist eng mit Steuerung verknüpft. Es wirft eine Reihe von Fragen im Bereich
Risikosteuerung auf (Risikobewertung, Risikomanagement und Risikokommunikation).
Angesichts der Tatsache, dass die Anwendung von Vorsorgemaßnahmen meist aus einer
politischen Entscheidung auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse resultiert, sind
zudem die Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Politik von entscheidender Bedeutung.
Hinsichtlich dieser überaus heterogenen Schnittstellen stellen sich zahlreiche
Herausforderungen. Und schließlich wird auch das Verhältnis zwischen Vorsorge und Innovation
kontrovers diskutiert. Mit dem im europäischen Rahmenprogramm für Forschung und
Innovation Horizont 2020 verankerten Konzept der „verantwortungsvollen Forschung und
Innovation“ sollen diese beiden Aspekte miteinander in Einklang gebracht werden.
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Glossar
Ambiguität: Situation, in der die Risiken aufgrund ihrer Natur unterschiedliche
Größenordnungen annehmen können, und in der hinsichtlich Umfang, Bewertung und
Priorisierung dieser Größenordnungen keine einheitliche Auffassung besteht.
Analyse der Kostenwirksamkeit: Analyse in drei Stufen: a) Ermittlung eines akzeptablen
Risikoniveaus auf politischer Ebene und auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse;
b) Festlegung einer Vorgehensweise, mit der dieses Niveau so kostengünstig wie möglich
erreicht werden kann; c) Prüfung der politischen Machbarkeit.
Bayes-Methode: Statistisches Inferenzverfahren auf Grundlage einer
Wahrscheinlichkeitsbewertung der Annahmen vor der Beobachtung eines zufälligen
Ereignisses.
EUA: Europäische Umweltagentur.
Gefahr: Situation oder potenzielle Situation, in der eine Substanz oder Technologie aufgrund
ihrer Merkmale oder intrinsischen Eigenschaften unter bestimmten Bedingungen eine
Schädigung von Personen, Gütern oder der Umwelt hervorruft (englisch: hazard).
GVO: Gentechnisch veränderter Organismus.
IARC: Internationale Agentur für Krebsforschung (Einrichtung der
Weltgesundheitsorganisation).
IPCC: Zwischenstaatlicher Ausschuss über Klimaveränderung (Intergovernmental Panel on
Climate Change), gegründet vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen und der
Weltorganisation für Meteorologie.
IRGC: Internationaler Risikorat (International Risk Governance Council), eine
Nichtregierungsorganisation.
Kosten-Nutzen-Analyse: Analyse, bei der die (finanziellen) Nachteile und Kosten der
beabsichtigten Maßnahmen gegen die entsprechenden Vorteile abgewogen werden, um
sicherzustellen, dass der Nutzen einer Maßnahme die Kosten aufwiegt.
PSCC: Schnittstelle Wissenschaft-Politik.
Risiko: Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines gefährlichen Ereignisses; entsteht aus der
Kombination einer Gefahr und der Exposition gegenüber dieser Gefahr.
Steuerung: Alle Maßnahmen, Prozesse, Traditionen und Institutionen, über die Kontrolle
ausgeübt wird und Beschlüsse getroffen und umgesetzt werden.
UNFCCC: Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen.
Ungewissheit: Situation, in der die Auswirkungen einer Situation auf die Umwelt bzw. die
menschliche Gesundheit wahrscheinlich sind, deren Wahrscheinlichkeit jedoch ungewiss ist; kann
Vorsorgemaßnahmen bewirken, um die Exposition gegenüber bestimmten Gefahren zu senken.
Unwissenheit: Situation, in der die Auswirkungen einer Situation auf die Umwelt bzw. die
menschliche Gesundheit unbekannt sind und deren Wahrscheinlichkeit somit ebenfalls
unbekannt ist; kann Vorsorgemaßnahmen bewirken, um die Auswirkungen unvorhergesehener
Ereignisse zu minimieren.
Vorbeugung: Schutzmaßnahmen, die ergriffen werden, um Risiken zu minimieren, bei denen
die Auswirkungen auf die Umwelt bzw. menschliche Gesundheit sowie die
Eintretenswahrscheinlichkeit bekannt sind.
WTO: Welthandelsorganisation.
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1. Einleitung
Das Leben im Zeitalter der „Risikogesellschaft“, wie sie der Soziologe Ulrich Beck1

beschrieben hat, geht mit Situationen einher, in welchen die Gesellschaften neuen Gefahren
für die Menschen, Gesellschaften und ihre Umwelt ausgesetzt sind. In zwei 2001 und 20132

veröffentlichten Berichten der Europäischen Umweltagentur (EUA) werden eine Reihe von
Gefahrensituationen dargelegt, aus denen trotz früher Anzeichen erst mehrere Jahrzehnte
später Lehren gezogen worden sind. Zu diesen Fällen gehören zum Beispiel Bleizusätze im
Benzin von den 1920er Jahren bis Ende der 1990er Jahre, wobei die Exposition von Kindern
gegenüber Blei inzwischen mit Hirnschäden (bei starker Exposition) und kognitiven
Beeinträchtigungen in Verbindung gebracht wird; die vom Menschen verursachte
Freisetzung von Quecksilber und seinen Bestandteilen in Meeren und Binnengewässern mit
je nach Konzentration unterschiedlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit,
was im Jahr 2013 zur Unterzeichnung des Minamata-Übereinkommens unter Federführung
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) führte; der groß angelegte Einsatz
des Insektizids DDT, einem persistenten organischen Schadstoff mit zahlreichen
verhängnisvollen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit; oder die späte
Anerkennung der nachteiligen Auswirkungen des Passivrauchens auf die Gesundheit.

Mit dem Vorsorgeprinzip soll es politischen Entscheidungsträgern ermöglicht werden,
schneller Maßnahmen zu ergreifen, wenn die wissenschaftliche Beweislage keine
eindeutigen Schlüsse zulässt und die Folgen eines Nichttätigwerdens gravierend sein
können. Das seit einigen Jahrzehnten bekannte Vorsorgeprinzip entwickelt sich hinsichtlich
seiner Definition und seines Anwendungsbereichs kontinuierlich weiter und wird kontrovers
diskutiert. Während es für die einen eine rückschrittliche Methode ohne wissenschaftliche
Grundlage darstellt, die der Überreglementierung Tür und Tor öffnet, wird von anderen
Seiten angeführt, dass mit dem Vorsorgeprinzip der Schutz der menschlichen Gesundheit
und der Umwelt vor komplexen Gefahren und ein sozialverträglicher und
umweltschonender Fortschritt ermöglicht werden. Die Diskussion wird oft von zwei
gegensätzlichen Auffassungen angeheizt: Auf der einen Seite stehen die Technikpessimisten,
die aufgrund ihrer Angst vor „Zauberlehrlingen“ eine starke Regulierung industrieller
Aktivitäten befürworten. Das andere Extrem sind die fortschrittsgläubigen
Technikoptimisten, denen zufolge jede Reglementierung überflüssig ist. Zwischen diesen
beiden überspitzten Auffassungen verbergen sich die ganze Bandbreite der verschiedenen
Auslegungen des Vorsorgeprinzips und die Komplexität der Debatten zu dem Thema.

2. Definition des Vorsorgeprinzips
2.1. Entstehung
Der Begriff Vorsorgeprinzip (der auch Voraussicht impliziert) trat zuerst in der deutschen
Rechtsprechung im Zuge der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften über Luftverschmutzung

1 Beck U.: Pioneer in Cosmopolitan Sociology and Risk Society. 2014.
2 Europäische Umweltagentur: Late lessons from early warnings: the precautionary principle 1896-2000

sowie Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation, 2001 und 2013.

http://www.eea.europa.eu/publications/environmental_issue_report_2001_22
http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2
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in den 1970er Jahren auf. Seitdem ist dieses Prinzip auf anderen Steuerungsebenen
aufgegriffen und sein Anwendungsbereich auch auf andere Bereiche als den Umweltschutz
ausgedehnt worden.

Auf internationaler Ebene finden Verweise auf das „Vorsorgeprinzip“ bzw.
„Vorsorgemaßnahmen“ in den 1980er Jahren Eingang in Verträge über den Umweltschutz,
angefangen vom Wiener Übereinkommen über den Schutz der Ozonschicht im Jahr 1985, in
dessen Präambel sich der Hinweis auf „Vorsorgemaßnahmen“ findet. In der Ministererklärung
der zweiten internationalen Konferenz zum Schutz der Nordsee aus dem Jahr 1987 heißt es:

„Um die Nordsee vor den möglichen schädlichen Wirkungen äußerst gefährlicher Stoffe zu
schützen, ist nach dem Vorsorgeansatz vorzugehen. Deshalb können Maßnahmen zur
Überwachung der Emissionen derartiger Stoffe geboten sein, und zwar auch dann, wenn der
Kausalzusammenhang wissenschaftlich noch nicht nachgewiesen ist“ (Hervorhebungen
durch den Verfasser).

1990 wurde der Begriff auf der dritten internationalen Konferenz zum Schutz der Nordsee
folgendermaßen ausgeweitet:

„Die unterzeichnenden Regierungen haben das Vorsorgeprinzip anzuwenden, d. h. sie müssen
Maßnahmen treffen, um die Auswirkungen potentiell [sic] schädlicher (toxischer) Stoffe zu
verhindern, und zwar auch dann, wenn es keine wissenschaftlichen Beweise für einen
Kausalzusammenhang zwischen den Emissionen und diesen Wirkstoffen gibt“
(Hervorhebungen durch den Verfasser).

1992 wurde der „Vorsorgegrundsatz“ mit der Erklärung von Rio über Umwelt und
Entwicklung zu einem der Leitprinzipien der Waldbewirtschaftung erhoben:

„Zum Schutz der Umwelt wenden die Staaten im Rahmen ihrer Möglichkeiten allgemein den
Vorsorgegrundsatz an. Drohen schwerwiegende oder bleibende Schäden, so darf ein Mangel
an vollständiger wissenschaftlicher Gewissheit kein Grund dafür sein, kostenwirksame
Maßnahmen zur Vermeidung von Umweltverschlechterungen aufzuschieben“
(Hervorhebungen durch den Verfasser).

In einigen Abkommen wird auf das Vorsorgeprinzip verwiesen, ohne dessen Gehalt zu
bestimmen,3 während in anderen wie der Erklärung von Rio darauf hingewiesen wird, dass
der Mangel an wissenschaftlicher Gewissheit kein Grund dafür sein darf, Maßnahmen
aufzuschieben.4 Seit Anfang der 1990er Jahre hat das Vorsorgeprinzip mehr oder weniger
deutlich in fast alle internationalen Verträge über den Umweltschutz Eingang gefunden.5

Auf europäischer Ebene wurde das Vorsorgeprinzip 1992 in den Vertrag von Maastricht
aufgenommen. Es ist in Artikel 191 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen

3 Vgl. z. B. Artikel 6 des Abkommens der Vereinten Nationen über Fischbestände (1995).
4 Vgl. z. B. die Präambel des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (1992) oder Artikel 3.3 des

Rahmenübereinkommens der vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC 1992).
5 Diese betreffen insbesondere die Verschmutzung der Meere (zum Beispiel das OSPAR-Übereinkommen

und das Helsinki-Übereinkommen zum Schutz der Ostsee von 1992), die Luftverschmutzung (wie z. B. das
oben genannte Wiener Übereinkommen von 1985 und das UNFCCC von 1992), den Naturschutz (wie die
Resolution von Fort Lauderdale von 1994 zum CITES-Übereinkommen, das oben genannte Übereinkommen
über die biologische Vielfalt und das Abkommen der Vereinten Nationen über Fischbestände, das von der
Internationalen Walfangkommission 1994 verabschiedete revidierte Bewirtschaftungsverfahren),
gefährliche Abfälle (zum Beispiel die Konvention von Bamako aus dem Jahr 1992) oder die
Wasserressourcen (beispielsweise das Übereinkommen von Helsinki zum Schutz der Gewässer von 1992).

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/274/68/PDF/N9527468.pdf?OpenElement
https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-00
http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/text_of_the_convention/items/3306.php
http://www.ospar.org/convention/text
http://www.helcom.fi/Documents/About us/Convention and commitments/Helsinki Convention/Helsinki Convention_July 2014.pdf
https://www.cites.org/eng/res/09/09-24R16.php
https://iwc.int/rmp-fr
http://www.unep.org/delc/BamakoConvention/BamakoCOP1French/Bamako_NoteSur/tabid/106457/Default.aspx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/pdf/watercon.pdf
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Union aufgeführt und zählt zu den Grundsätzen, auf denen die Umweltpolitik der Union
beruht.6 Wie die anderen Prinzipien wird es im Vertrag nicht näher bestimmt.

Auf nationaler Ebene haben neben Deutschland auch zahlreiche andere Mitgliedstaaten das
Vorsorgeprinzip in ihre innerstaatliche Rechtsordnung aufgenommen. Frankreich hat das
Vorsorgeprinzip 2005 in seiner Verfassung verankert. Schweden hat das Vorsorgeprinzip mit der
Aufnahme in die schwedische Umweltordnung 1999 zum Leitprinzip seiner Umwelt- und
Gesundheitspolitik gemacht. In einigen Mitgliedstaaten wie Belgien oder den Niederlanden wird
das Vorsorgeprinzip von den Gerichten anerkannt, sofern es in einem spezifischen Gesetz
verankert ist. In anderen Mitgliedstaaten wie Spanien oder dem Vereinigten Königreich stützen
sich Gerichtsentscheidungen nur dann auf das Vorsorgeprinzip, wenn die fraglichen
Bestimmungen auf europäischen Rechtsvorschriften beruhen. Abgesehen von der Union hat
Australien das Vorsorgeprinzip 1992 offiziell in seine Umweltpolitik aufgenommen.

Das Vorsorgeprinzip im europäischen und internationalen Recht

Oft stellt sich die Frage, ob das Vorsorgeprinzip als allgemeiner Rechtsgrundsatz verstanden werden
kann. Bei einem allgemeinen Rechtsgrundsatz handelt es sich um eine ungeschriebene Rechtsnorm,
die den schriftlich verankerten Normen (zum Beispiel Gesetzen) übergeordnet ist und von den
Gerichten als Rechtsgrundlage angewandt wird.7 Jede Rechtsordnung, ob national, international
oder auf Ebene der Europäischen Union, weist bestimmte allgemeine Rechtsgrundsätze auf, die sich
von Rechtsordnung zu Rechtsordnung unterscheiden.

Das Vorsorgeprinzip ist mit seiner Erwähnung im Vertrag von Maastricht von der Europäischen
Union anerkannt worden. Für die EU-Richter „kann der Vorsorgegrundsatz als allgemeiner
Grundsatz des Gemeinschaftsrechts bezeichnet werden, der die zuständigen Behörden verpflichtet,
geeignete Maßnahmen zu treffen, um bestimmte potenzielle Risiken für die öffentliche Gesundheit,
die Sicherheit und die Umwelt auszuschließen, indem sie den mit dem Schutz dieser Interessen
verbundenen Erfordernissen Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen einräumen.“8 Zu den
zuständigen Behörden zählen die europäischen Institutionen bei der Ausarbeitung und Anwendung
des abgeleiteten Rechts sowie die Mitgliedstaaten, soweit sie im Anwendungsbereich des
Unionsrechts tätig werden.

Dagegen ist der Status des Vorsorgeprinzips als allgemeiner Rechtsgrundsatz im internationalen
Recht umstritten. Einige Autoren vertreten die Auffassung, dass es sich beim Vorsorgeprinzip um
eine nicht bindende politische Richtlinie handele, die nicht vom Völkergewohnheitsrecht anerkannt
werde. Dabei berufen sie sich insbesondere auf die rechtliche Schwäche des Vorsorgeprinzips im
Bereich des internationalen Handels, vor allem in der WTO. Andere sind der Ansicht, dass das
Vorsorgeprinzip auf internationaler Ebene weitgehend angenommen worden sei, insbesondere seit
seiner Aufnahme in multilaterale Verträge wie das Übereinkommen über die biologische Vielfalt
oder das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, was das
Vorsorgeprinzip zu einem allgemeinen Rechtsgrundsatz des internationalen Rechts mache. Die
Europäische Kommission wiederum vertritt die Auffassung, dass sich „dieses Prinzip [...] im
internationalen Umweltrecht allmählich durchgesetzt und zu einem echten völkerrechtlichen
Grundsatz von allgemeiner Geltung entwickelt“ habe.

6 Zu den weiteren Prinzipien zählen das Prinzip des präventiven Handelns, das Prinzip,
Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen, und das Verursacherprinzip.

7 Im Bereich Umweltrecht können idealer Umweltschutz und geltende rechtliche Normen über die
allgemeinen Rechtsgrundsätze miteinander verknüpft werden.

8 Beschluss vom 26. November 2002 in der Rechtssache Artegodan (T-74/00), Randnummer 184.

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47533&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=467370
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2.2. Wichtigste Konzeptionen des Vorsorgeprinzips
Es gibt keine einheitliche Definition des Vorsorgeprinzips. Laut der Kommission hängt seine
Tragweite „davon ab, wie sich die Rechtsprechung entwickelt; diese wird wiederum in gewisser
Weise von den in der Gesellschaft vorherrschenden sozialen und politischen Wertvorstellungen
beeinflußt [sic].“ Gleichzeitig weist die Kommission darauf hin, dass das Fehlen einer Definition
nicht mit Rechtsunsicherheit gleichzusetzen ist. Einige Juristen unterstreichen in diesem
Zusammenhang, dass es vom Prinzip der Selbstbestimmung, das als Grundsatz des
internationalen Rechts gilt, ebenfalls keine festgelegte Definition gibt.
Sicher ist, dass allen Konzeptionen des Vorsorgeprinzips die Vermeidung von Schäden bei
ungewisser wissenschaftlicher Beweislage gemein ist. Stehen die Risiken sicher fest, spricht man
vom Vermeidungsprinzip, das ebenfalls im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union verankert ist und auf das Bezug genommen werden kann, um Maßnahmen zur
Vermeidung von Gefahren zu ergreifen.
Zu den wichtigsten Variablen bei den unterschiedlichen Konzeptionen des Vorsorgeprinzips
gehört der Grad der wissenschaftlichen Ungewissheit, der zu Maßnahmen seitens der
Behörden führen kann.9 Allerdings gibt es bei den unterschiedlichen Konzeptionen des
Vorsorgeprinzips auch noch andere wichtige Variablen, insbesondere die Schwere der
bestehenden Risiken, die Größenordnung der Problematik sowie die möglichen Kosten eines
Tätigwerdens bzw. Nichttätigwerdens.
Eine Betrachtungsweise des Vorsorgeprinzips gründet sich auf die Einstufung der Ungewissheit
nach Quellen der Ungewissheit: Komplexität, Ambiguität und Unwissenheit (siehe Abbildung 1).
In der oberen linken Ecke der Abbildung ist eine Situation dargestellt, deren Auswirkungen und
Wahrscheinlichkeit bekannt sind und für die daher das Vermeidungsprinzip gilt. In der Praxis
basiert eine Situation der Ungewissheit jedoch häufig auf mehreren dieser Quellen.
Abbildung 1 – Quellen der Ungewissheit

Quelle: Erstellt auf Grundlage von: Stirling A.: Risk, precaution and science: towards a more constructive policy debate.
EMBO reports, 2007.

9 Vor diesem Hintergrund hat der Zwischenstaatliche Ausschuss über Klimaveränderung (IPCC) einen
Referenzrahmen für die Vorgehensweise in einer Situation der wissenschaftlichen Ungewissheit anhand einer
dreidimensionalen Beurteilung (qualitativ, quantitativ und statistisch) ausgearbeitet, dessen Anwendung auch auf
andere Bereiche ausgedehnt werden kann. Nähere Einzelheiten sind im Synthesebericht des IPCC enthalten.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1852772/
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/fr/mainsrds-1.html


Das Vorsorgeprinzip Seite 9 von 29

Eine andere Betrachtungsweise des Vorsorgeprinzips gründet sich auf die Aufschlüsselung
in drei schematische Konzeptionen nach dem Grad der Ungewissheit, der Verbindlichkeit
und der Rigidität. Bei diesem Ansatz werden bestimmte Variablen (wie insbesondere die
Schwere der bestehenden Risiken und die Größenordnung der Problematik) allerdings nicht
berücksichtigt, die im Fall hoher Ungewissheit von entscheidender Bedeutung sein können.

 Konzeption 1/minimal: der Grad der Ungewissheit lässt ein Nichttätigwerden nicht zu
und gestattet Maßnahmen, auch wenn es keinen abschließenden wissenschaftlichen
Beweis im Zusammenhang mit einer bestimmten Gefahr gibt;

 Konzeption 2/mittel: der Grad der Ungewissheit rechtfertigt ein Tätigwerden und
gestattet Maßnahmen, auch wenn der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung
nicht vollständig geklärt ist;

 Konzeption 3/maximal: der Grad der Ungewissheit macht Maßnahmen erforderlich,
solange das Nichtbestehen einer Gefahr nicht belegt ist.

Tabelle 1 – Drei schematische Konzeptionen des Vorsorgeprinzips
Wahrscheinlichkeit
nach der Bayes-
Methode

IPCC-Skala Wissenschaftlicher
Sprachgebrauch

Beispiel für eine
Definition

Konzeption
des

Vorsorge-
prinzips

99 % „so gut wie sicher“ genau bewiesen

Erklärung von Rio

UNFCCC

1/
m

in
im

al

2/
m

itt
el

3/
m

ax
im

al

90-99 % „sehr
wahrscheinlich“

grundsätzlich
bewiesen

80-90 %
„wahrscheinlich“

sehr wahrscheinlich

67-80 % wahrscheinlich
Schwedische

Umweltordnung

Französische
Charta für Umwelt

50-67 %
„ebenso

wahrscheinlich wie
unwahrscheinlich“

scheint eher
wahrscheinlich als
unwahrscheinlich

33-50 % Anzeichen ernst,
aber nicht dominant

20-33 %

„unwahrscheinlich“

zunehmende
Anzeichen, die eine

ernsthafte Kontrolle
erfordern

Ministererklärung
der dritten

internationalen
Konferenz zum

Schutz der
Nordsee

10-20 % plausibel, durch
einige Anzeichen

untermauert

1-10 % „sehr
unwahrscheinlich“

überzeugend

Quellen: Weiss C.: Precaution: the willingness to accept costs to avert uncertain dangers. In: Coping with uncertainty: modelling
and policy issues/ Marti K. et al., Springer, 2006; Haritz M., Wolters Kluwer: An inconvenient deliberation: the precautionary
principle's contribution to the uncertainties surrounding climate change liability. 2011; Synthesebericht des IGCC (2008).

Zu guter Letzt gibt es noch eine weitere Betrachtungsweise des Vorsorgeprinzips, die auf
einer prozeduralen Konzeption beruht, welche auf vier Elementen gründet: 1) die
möglichen Gefahren sind schwerwiegend, irreversibel und ihre Folgen unsicher, 2) die

https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/fr/mainsrds-1.html
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dynamischen und iterativen Entscheidungsprozesse ermöglichen im Lauf der Zeit einen
Lernprozess, 3) die Beweislast ist zwischen Regulierer und Betreiber aufgeteilt, 4) es ist
a priori keine bestimmte Entscheidung vorgeschrieben.10

2.3. Standpunkte der Institutionen
2.3.1. Europäische Kommission
Auf Ersuchen des Rates11 nahm die Kommission Anfang 2000 eine Mitteilung über die
Anwendung des Vorsorgeprinzips an.12 Mit dieser Mitteilung will die Kommission Leitlinien
für die Anwendung des Vorsorgeprinzips festlegen, einen Grundkonsens darüber erzielen,
wie wissenschaftlich noch nicht in vollem Umfang erfassbare Risiken gesteuert werden
können, und verhindern, dass auf das Vorsorgeprinzip als Vorwand für protektionistische
Maßnahmen zurückgegriffen wird.

Die Definition der Kommission lautet wie folgt:

„Ob das Vorsorgeprinzip herangezogen werden soll, ist eine Entscheidung, die dann gefaßt
[sic] wird, wenn die wissenschaftlichen Informationen unvollständig sind oder keine
eindeutigen Schlüsse zulassen und wenn es Anzeichen dafür gibt, daß [sic] die möglichen
Folgen für die Umwelt oder die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen potentiell [sic]
gefährlich und mit dem angestrebten Schutzniveau unvereinbar sein könnten.“

Weiter führt sie aus, dass es Sache der politischen Entscheidungsträger und – als letztes
Mittel – der Gerichtsbarkeit ist, diesen Grundsatz im Einzelnen zu definieren. Sie weist darauf
hin, dass es sich bei der Anwendung des Vorsorgeprinzips nicht um eine
Ermessensentscheidung handelt, sondern dass sie die Ermittlung der möglichen negativen
Folgen und eine wissenschaftliche Beurteilung des mit Ungewissheit behafteten Risikos
voraussetzt.

Ferner erläutert die Kommission, dass bei der Durchführung von Vorsorgemaßnahmen
andere Grundsätze einzuhalten sind, insbesondere:

 der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, besonders im Hinblick auf das angestrebte
Schutzniveau;

 der Grundsatz der Nichtdiskriminierung;

 der Grundsatz der Kohärenz, d. h. der Abstimmung auf bereits getroffene ähnliche
Maßnahmen;

 die Kosten-Nutzen-Analyse eines Tätigwerdens bzw. Nichttätigwerdens;

 die erneute Überprüfung, sobald neue wissenschaftliche Daten vorliegen;

 die Möglichkeit, einen Akteur zu bestimmen, der die für eine umfassendere
Risikobewertung erforderlichen wissenschaftlichen Beweise beibringen muss.

10 Vgl. u. a. Arcuri A.: The case for a procedural version of the precautionary principle erring on the side of
environmental preservation. Erasmus University Rotterdam, 2006.

11 In einer Entschließung vom 28. Juni 1999 ersuchte der Rat die Kommission, „sich künftig bei der
Ausarbeitung von Vorschlägen für Rechtsakte und bei ihren anderen verbraucherbezogenen Tätigkeiten
noch entschiedener vom Vorsorgeprinzip leiten zu lassen und vorrangig klare und effiziente Leitlinien für
die Anwendung dieses Prinzips zu entwickeln.“

12 Europäische Kommission: Mitteilung der Kommission über die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips. COM(2000) 1.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=967779
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=967779
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999Y0721%2801%29&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52000DC0001&from=FR
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Die Kommission führt aus, dass die „auf das Vorsorgeprinzip gestützten Maßnahmen [...]
nicht außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzniveau stehen und nicht auf ein Nullrisiko
abzielen, das sich nur selten verwirklichen läßt [sic].“ Darüber hinaus ist sie der Auffassung,
dass dieses Prinzip „ein allgemeingültiger Grundsatz, dem insbesondere in den Bereichen
Umweltschutz und Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen Rechnung zu
tragen ist“.

Reaktionen auf die Mitteilung der Kommission

In seiner Entschließung vom 14. Dezember 2000 pflichtet das Europäische Parlament der von der
Kommission dargelegten Auffassung vom Vorsorgeprinzip bei. Es vertritt die Ansicht, dass die
Europäische Union die wissenschaftliche Forschung zu den Risiken, die in der Öffentlichkeit Anlass zu
ernsthafter Besorgnis geben, fördern sollte, und fordert die Berücksichtigung wissenschaftlicher
Minderheitenansichten in den Ergebnissen der Risikobewertungen.

In seinen Schlussfolgerungen vom 10. Dezember 2000 schließt sich auch der Europäische Rat der
von der Kommission vertretenen Auffassung an. Er befürwortet eine multidisziplinäre,
kontradiktorische, unabhängige und transparente Risikobewertung und vertritt die Auffassung, dass
eine Kosten-Nutzen-Analyse der Akzeptanz der verschiedenen möglichen Standpunkte seitens der
Bevölkerung Rechnung tragen sollte.

Industrievertreter wie insbesondere der Dachverband der europäischen Chemieindustrie (CEFIC)
und die amerikanische Handelskammer bei der Europäischen Union befürworten die Integration des
Vorsorgeprinzips in einen strukturierten Ansatz für die Risikobewertung und stimmen der Mitteilung
im Großen und Ganzen zu.

Das Europäische Umweltschutzbüro, eine NRO, bedauert die fehlende Mitwirkung der
Interessenvertreter bei der Ausarbeitung der Mitteilung und plädiert für einen umfassenderen
Ansatz für Vorsorgemaßnahmen.

Einige Kommentatoren13 weisen darauf hin, dass es in der Mitteilung lediglich um die Zulassung
neuer Produkte auf dem Binnenmarkt gehe und ihr offensichtlich eine umfassende Tragweite fehle.
Ferner blieben die umstrittensten Punkte wie vor allem das akzeptable Risikoniveau oder die Abfolge
von Maßnahmen unbeantwortet.

2.3.2. Unesco
In ihrem Bericht zum Vorsorgeprinzip aus dem Jahr 200514 schlägt die Weltkommission für
Ethik in Wissenschaft und Technologie (COMEST) der Unesco15 eine „praktische Definition“
vor:

„Wenn das menschliche Handeln eine ethisch nicht vertretbare Gefahr zur Folge haben kann,
die wissenschaftlich plausibel, aber ungewiss ist, sind Maßnahmen zu ergreifen, um diese
Gefahr zu vermeiden oder zu vermindern.“

In dem Bericht heißt es, dass eine Gefahr dann als ethisch nicht vertretbar gilt, wenn sie
eine Bedrohung für das Leben oder die menschliche Gesundheit darstellt, effektiv

13 Vgl. u. a. Arcuri A.: The case for a procedural version of the precautionary principle erring on the side of
environmental preservation. Erasmus University Rotterdam, 2006; Haritz M., Wolters Kluwer: An
inconvenient deliberation: the precautionary principle's contribution to the uncertainties surrounding
climate change liability. 2011.

14 Weltkommission für Ethik in Wissenschaft und Technologie: Le principe de précaution. Unesco, 2005.
15 Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=967779
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=967779
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001395/139578e.pdf
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unwiderruflich ist, künftige Generationen beeinträchtigt oder auferlegt wird, ohne die
Menschenrechte der Betroffenen zu berücksichtigen. Die Plausibilität der Gefahr soll
anhand einer wissenschaftlichen Analyse bestimmt werden. Die nach einem
partizipatorischen Verfahren zu ergreifenden Maßnahmen sollten der Schwere der
möglichen Gefahr angemessen sein und ihre positiven und negativen Konsequenzen sowie
ihre moralischen Implikationen berücksichtigen.

2.3.3. Europäische Umweltagentur
In ihrem Bericht zum Vorsorgeprinzip aus dem Jahr 2013 schlägt die Europäische
Umweltagentur16 eine bejahende „Arbeitsdefinition“ (im Gegensatz zu anderen
Definitionen, insbesondere der in der Erklärung von Rio) vor:

„Das Vorsorgeprinzip rechtfertigt politische und weitere Maßnahmen in Situationen, die von
Komplexität, Ungewissheit oder Unwissenheit geprägt sind, und in denen es geboten sein
kann, Maßnahmen zu ergreifen, um möglicherweise schwere oder irreversible Schäden für die
menschliche Gesundheit und/oder die Umwelt zu vermeiden oder zu reduzieren, wobei ein
angemessenes Maß wissenschaftlicher Gewissheit zugrundegelegt und die Vor- und
Nachteile eines Tätigwerdens bzw. Nichttätigwerdens sowie ihre Verteilung zu
berücksichtigen sind.“

In dieser Definition wird auf die Komplexität biologischer und ökologischer Systeme
hingewiesen, die durch Multikausalität gekennzeichnet sind und über die unsichere oder
keine wissenschaftlichen Kenntnisse bestehen. Sie weitet den üblicherweise eng gefassten
Begriff der Kosten-Nutzen-Analyse auf eine umfassendere Analyse der Vor- und Nachteile
aus und argumentiert, dass bestimmte Kosten (wie etwa der Vertrauensverlust der
Öffentlichkeit in die Wissenschaft bei schweren Schäden) nicht quantifiziert werden können.

2.4. Rechtsprechung
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat das Vorsorgeprinzip im Sinne einer
Ausweitung seines Anwendungsbereichs ausgelegt. In einem Urteil zur Übertragung des
„Rinderwahnsinns“ auf den Menschen17 hat der Gerichtshof dargelegt, dass das
Vorsorgeprinzip auch für den Schutz der menschlichen Gesundheit gilt. In Urteilen zur
Übertragung der Antibiotikaresistenz vom Tier auf den Menschen und die Zulassung von
Medikamenten für den menschlichen Gebrauch18 hat der Gerichtshof darauf hingewiesen,
dass die zuständigen öffentlichen Behörden verpflichtet werden können, proaktiv
Vorsorgemaßnahmen zu erlassen. Darüber hinaus hat der Gerichtshof das Vorsorgeprinzip
breit ausgelegt: im Bereich Naturschutz19 kam er zu dem Urteil, dass die nationalen
Behörden Projekte nur dann genehmigen können, wenn sie „Gewissheit darüber erlangt
haben, dass sich der Plan oder das Projekt nicht nachteilig auf das betreffende Gebiet als
solches auswirkt“; im Hinblick auf die Abwässer20 urteilte der Gerichtshof, dass das

16 Europäische Umweltagentur: Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation, 2013, S. 649.
17 Urteile vom 5. Mai 1998 in der Rechtssache C-157/96 (The Queen gegen Ministry of Agriculture,

Randnummern 63-64) und C-180/96 (Vereinigtes Königreich gegen die Kommission, Randnummern 99-100).
18 Urteile vom 11. September 2002 in den Rechtssachen T-13/99 (Pfizer, Randnummer 444) und T-70/99

(Alpharma, Randnummer 355).
19 Urteil vom 7. September 2004 in der Rechtssache C-127/02 (Waddenzee, Randnummer 45).
20 Urteil vom 23. September 2004 in der Rechtssache C-280/02 (Kommission gegen Frankreich,

Randnummer 34).

http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43817&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=82534
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43818&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=82534
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47642&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88688
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47643&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=59242
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49452&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=115634
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49523&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=115634
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Bestehen eines hinreichend wahrscheinlichen Kausalzusammenhangs Vorsorgemaßnahmen
seitens der Mitgliedstaaten erfordert.

Das Vorsorgeprinzip wird zwar in den Abkommen der Welthandelsorganisation (WTO) nicht
ausdrücklich genannt, das für Streitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten der Organisation
zuständige Berufungsgremium hat jedoch wiederholt Entscheidungen getroffen, die als
Rückgriff auf das Vorsorgeprinzip verstanden werden können.21 In einer Rechtssache zum
EU-Einfuhrverbot von mit Wachstumshormonen behandeltem Fleisch22 hat das
Berufungsgremium darauf hingewiesen, dass das Vorsorgeprinzip in einer spezifischen
Regelung des Übereinkommens über die Anwendung gesundheitspolizeilicher und
pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen der WTO23 effektiv berücksichtigt wird und die
Mitglieder das „Recht [haben], selbst festzulegen, welches Gesundheitsschutzniveau sie
anstreben wollen. Sie können daher im Gesundheitsschutz ein höheres Niveau (also auch
eine umfassendere Vorsorge) anstreben als das Niveau, das sich aus internationalen
Standards, Leitlinien und Empfehlungen ergibt“. Darüber hinaus betonen einige Autoren,
dass sich die im GATT vorgesehenen allgemeinen Ausnahmen in Bezug auf Gesundheit und
natürliche Ressourcen24 ähnlich wie die Anwendung des Vorsorgeprinzips auswirken
können. In einer Rechtssache betreffend das US-Importverbot von Shrimps, die mit Netzen
gefangen werden, aus denen Meeresschildkröten sich nicht befreien können,25 hat sich das
Berufungsgremium dahin gehend geäußert, dass es sich bei Meeresschildkröten um eine
„erschöpfbare natürliche Ressource“ handele, die Gegenstand restriktiver Maßnahmen sein
könne. Bei einer Streitigkeit betreffend das französische Verbot von Asbest und Asbest
enthaltenden Erzeugnissen26 bestätigte das Berufungsgremium, dass ein Land auf der
Grundlage eines aus kompetenten und angesehenen Quellen stammenden abweichenden
wissenschaftlichen Gutachtens Maßnahmen zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor
schwerwiegenden Risiken ergreifen kann.

Zudem befand der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem Urteil aus dem
Jahr 2009,27 dass Rumänien verpflichtet sei, ausreichende Vorsorgemaßnahmen zu treffen,
um die Bevölkerung vor potenziellen Schäden zu schützen, auch wenn die
Beschwerdeführer keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber
Blausäuredämpfen und Asthma hätten nachweisen können.

21 Nichtsdestotrotz neigen die in erster Instanz mit den Streitigkeiten befassten Gremien eher dazu, derartige
Maßnahmen, die als Bedrohung für die Sicherheit und Stabilität des multilateralen Handelssystems
wahrgenommen werden, abzulehnen.

22 Bericht des Berufungsgremiums vom 16. Januar 1998 in der Rechtssache ds26, Randnummer 124.
23 „In Fällen, in denen das einschlägige wissenschaftliche Beweismaterial nicht ausreicht, kann ein Mitglied

gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen vorübergehend auf der Grundlage der
verfügbaren einschlägigen Informationen [...] einführen. In solchen Fällen bemühen sich die Mitglieder, die
notwendigen zusätzlichen Informationen für eine objektivere Risikobewertung einzuholen und nehmen
innerhalb einer vertretbaren Frist eine entsprechende Überprüfung der gesundheitspolizeilichen oder
pflanzenschutzrechtlichen Maßnahme vor.“ (Artikel 5 Absatz 7 des WTO-Übereinkommens über die
Anwendung gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen).

24 Artikel XX Buchstaben b) und g) des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT).
25 Bericht des Berufungsgremiums vom 12. Oktober 1998 in der Rechtssache ds58, Randnummern 129 bis 134.
26 Bericht des Berufungsgremiums vom 12. März 2001 in der Rechtssache ds135, Randnummern 167, 168 und 178.
27 Urteil vom 27. Januar 2009 in der Rechtssache Tătar gegen Rumänien (Beschwerdenummer 67021/01),

Randnummern 106 und 107.

https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds26_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/spsagr_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/spsagr_f.htm
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47_02_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds58_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds135_f.htm
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-90909
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2.5. Gegenläufige Standpunkte
2.5.1. Ein überflüssiges und möglicherweise gefährliches Prinzip
Von einigen Stellen wird angeführt, dass das Vorsorgeprinzip willkürlich und nicht
wissenschaftlich sei.28 Da es auf ideologischen Werten beruhe, könne es zu Stillstand führen
und stelle eine Bedrohung für den menschlichen Fortschritt dar. Es sei daher nur vernünftig,
es nicht als ein grundlegendes Prinzip zu betrachten. Einige Soziologen sehen im
Vorsorgeprinzip eine Reaktion auf die Angst des Menschen vor risikoreichen und
ungewissen Situationen.29

Diese Anschauung bezieht sich eher auf die maximalen Konzeptionen des Vorsorgeprinzips.
Sie beruht teils auf den folgenden Prämissen: die Wissenschaft kann die Gefahren für
Umwelt und Gesundheit genau voraussagen; es gibt wissenschaftliche Lösungen für diese
Gefahren und der kosteneffizienteste Ansatz ist das Tätigwerden, wenn diese Gefahren
auftreten.

Diese Anschauung stützt sich unter anderem auf die folgenden Argumente:

 Da es niemals absolute wissenschaftliche Gewissheit gibt, könnte das Vorsorgeprinzip
logischerweise auf jede Tätigkeit angewendet werden, da ihre Auswirkungen immer ein
Element der Ungewissheit bergen.

 Eine umfassende Anwendung des Vorsorgeprinzips würde nicht nur den Fortschritt
gefährden, indem der Gesellschaft nützliche Produkte (wie Antibiotika oder Impfstoffe)
vorenthalten würden, sondern würde sie auch um eine Informationsquelle bringen.

 Das Vorsorgeprinzip könnte die Europäische Union auf internationaler Ebene isolieren,
sich nachteilig auf den Welthandel auswirken und die internationale Zusammenarbeit im
Bereich der Regulierung erheblich erschweren.30

Es wurden bereits verschiedene Alternativen zum Vorsorgeprinzip vorgeschlagen, etwa die
Verabschiedung eines eng gefassten Anti-Katastrophen-Prinzips unter besonderer
Berücksichtigung der Vor- und Nachteile.31

2.5.2. Ein nützliches Prinzip, um komplexe Gefahren zu vermeiden
Für andere wiederum stellt das Vorsorgeprinzip eine Möglichkeit dar, schwerwiegende und
irreversible Gefahren für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermindern,
indem unter anderem Lehren aus den Fehlern der Vergangenheit gezogen werden. So trage
das Vorsorgeprinzip auch dazu bei, systemischen, komplexen und sich verändernden
Herausforderungen, denen sich die Gesellschaft heute gegenübersieht, zu begegnen, und
gleichzeitig einen Fortschritt zu ermöglichen, der dem Menschen dient.

28 Vgl. u. a. Marchant G. und Mossman K.: Arbitrary and Capricious: The Precautionary Principle in the
European Union Courts. American Enterprise Institute Press, 2004.

29 Vgl. u. a. Bronner G. und Géhin E.: L'inquiétant principe de précaution. PUF, 2010.
30 Bailey R.: Precautionary Tale. 1999; Hannesson R.: Ecofundamentalism: a critique of extreme

environmentalism. Lexington Books, 2014; Majone G.: What price safety? The precautionary principle and
its policy implications. European University Institute, 2002.

31 Sunstein C.: Laws of Fear: Beyond the Precautionary Principle. Cambridge University Press, 2005.

https://reason.com/archives/1999/04/01/precautionary-tale/
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.6707&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.6707&rep=rep1&type=pdf


Das Vorsorgeprinzip Seite 15 von 29

Diese Anschauung bezieht sich auf die minimalen Konzeptionen des Vorsorgeprinzips. Sie
beruht teils auf den folgenden Prämissen: die Wissenschaft kann die Gefahren für Umwelt
und Gesundheit nicht genau voraussagen; die Umwelt ist naturgemäß verwundbar; und es
gibt weniger riskante alternative Verfahren und Produkte.

Diese Anschauung stützt sich unter anderem auf die folgenden Argumente:

 Vor dem Hintergrund, dass Unternehmen (trotz Anwendung des Verursacherprinzips)
oftmals nicht für alle ökologischen und gesundheitlichen Schäden aufkommen müssen,
und einige (wie die Tabakindustrie) in mehrfacher Hinsicht Einfluss auf
Entscheidungsprozesse nehmen, kann das Vorsorgeprinzip die Einführung regulatorischer
Mechanismen ermöglichen, mit denen wirtschaftliche und gesellschaftliche Interessen
aufeinander abgestimmt werden können.

 Das Vorsorgeprinzip bietet einen Rahmen, mit dem ein besseres Gleichgewicht zwischen
gesundheitspolitischen Maßnahmen erzielt werden kann und die Schwierigkeiten im
Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Beweisführung zur Rechtfertigung von
Vorsorgemaßnahmen beseitigt werden können.32

3. Anwendung des Vorsorgeprinzips
3.1. Mögliche Vorsichtsmaßnahmen
Zahlreiche Autoren weisen darauf hin, dass das Vorsorgeprinzip auch in seiner striktesten
Auslegung keine bestimmte Maßnahme (wie ein Verbot) verlange oder vorschreibe.
Dagegen erfordere es informierte, transparente und verantwortliche Entscheidungen
entsprechend den unterschiedlichen Bedingungen der wissenschaftlichen Ungewissheit.

Die Anwendung des Vorsorgeprinzips kann zu einer Umkehrung der Beweislast führen.
Während einige Autoren die Ansicht vertreten, dass eine solche Umkehrung eines der
wesentlichen Merkmale dieses Prinzips sei, weisen weit mehr Autoren darauf hin, dass die
Umkehrung der Beweislast nur eine mögliche Folge der jeweiligen Auslegung des
Vorsorgeprinzips sei. Diese Ansicht vertritt auch die Kommission in ihrer Mitteilung über die
Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips. Die Entscheidung über eine mögliche Umkehrung der
Beweislast kann auf Überlegungen, die beispielsweise die Kosten für die Erhebung von
Informationen oder die sich aus den Regeln im Zusammenhang mit der Beweislast
ergebenden Anreize betreffen, beruhen.

Es gibt verschiedene Methoden, um zu bestimmen, ob Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen
sind. Hierzu gehört unter anderem die Kosten-Nutzen-Analyse unter Berücksichtigung der
nach der Bayes-Methode ermittelten Risikowahrscheinlichkeit. Die Kommission weist darauf
hin, dass die vorherige Prüfung eine wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse umfassen sollte,
„sofern dies zweckmäßig und durchführbar ist“. Gleichzeitig räumt sie ein, dass auch andere
Analysemethoden (etwa zur Ermittlung der sozioökonomischen Auswirkungen) und
nichtwirtschaftliche Erwägungen (etwa im Bereich des Gesundheitsschutzes) in Frage

32 Le Menestrel M. und Rode J.: Why did business not react with precaution to early warnings? In: Late
lessons from early warnings: science, precaution, innovation, Europäische Umweltagentur, 2013;
Grandjean P.: Implications of the precautionary principle for primary prevention and research. Annual
Review of Public Health, 2004.

http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2
http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2
https://findresearcher.sdu.dk:8443/ws/files/34993982/grandjean_implications_annualreview_2004.rtf.doc
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kommen. Nichtsdestotrotz wird die Kosten-Nutzen-Analyse von einigen auch kritisch
beurteilt – so sei sie vor dem Hintergrund der Ungewissheit in Bezug auf Gefahren (und
damit auch in Bezug auf Kosten) keine angemessene Methode. Bei der Abwägung zwischen
Risiken („Risk trade-off“) handelt es sich um eine weitere Methode, die zuweilen im
Verwaltungsrecht der Vereinigten Staaten Anwendung findet; sie wird jedoch kritisiert, da
sie die negativen Auswirkungen einer Regulierung überschätze. Die
Kostenwirksamkeitsanalyse ist eine weitere Methode, mit der ein vorab von den
politischen Entscheidungsträgern festgelegtes akzeptables Risikoniveau so kostengünstig
wie möglich erreicht werden soll, ohne dabei jedoch darauf einzugehen, wie dieses Niveau
bestimmt wird. Die Europäische Umweltagentur fordert eine umfassendere Bewertung der
Vor- und Nachteile eines Tätigwerdens und Nichttätigwerdens, die auch nicht
quantifizierbare Aspekte mit einschließt.

3.2. Beispiele für die Anwendung des Vorsorgeprinzips
Das Vorsorgeprinzip hat inzwischen Eingang in zahlreiche (nicht) legislative Akte der
Europäischen Union gefunden, unter anderem in die REACH-Verordnung, die Richtlinie über
den Anbau genetisch veränderter Organismen, die Verordnung zur Einrichtung einer
Europäischen Lebensmittelbehörde oder die Pflanzenschutzmittel-Verordnung.33

In ihren Berichten über die Anwendung des Vorsorgeprinzips werden von der EUA mehrere
Fälle vorgestellt, in denen dieses Prinzip entweder bereits angewendet worden ist oder
angewendet werden könnte.

Abbildung 2 – In den EUA-Berichten zum Vorsorgeprinzip behandelte Fallstudien

Quellen: Erstellt auf Grundlage von: Europäische Umweltagentur: Late lessons from early warnings: the precautionary
principle 1896-2000 sowie Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation, 2002 und 2013.

33 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Richtlinie 2001/18/EG, Verordnung (EG) Nr. 178/2002, Verordnung (EG)
Nr. 1107/2009.

http://www.eea.europa.eu/publications/environmental_issue_report_2001_22
http://www.eea.europa.eu/publications/environmental_issue_report_2001_22
http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1444632636335&uri=CELEX%3A02006R1907-20150925
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1444632761100&uri=CELEX:02001L0018-20150402
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1444632905138&uri=CELEX:02002R0178-20140630
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1444633000980&uri=CELEX:02009R1107-20140630
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Zu den von der Europäischen Umweltagentur angeführten Fällen, in denen das
Vorsorgeprinzip in unterschiedlichem Ausmaß angewendet wurde, gehören die folgenden
Beispiele im Zusammenhang mit chemischen Substanzen, Auswirkungen auf die
Ökosysteme, Technologien oder Futtermittelzusatzstoffen:

 Halogenkohlenwasserstoffe: Diese Substanzen, zu denen unter anderem FCKW, HFC und
PFC gehören, waren seit den 1930er Jahren als Kältemittel, später auch in Sprühdosen,
weit verbreitet. Im Jahr 1974 wiesen neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum ersten
Mal darauf hin, dass FCKW die Ozonschicht zerstören könnte. Ab 1977 wurde der Einsatz
von FCKW daher in einigen Ländern eingeschränkt oder verboten. 1987 wurde im
Montrealer Protokoll ein sukzessives Verbot der Stoffe verankert, die zum Abbau der
Ozonschicht beitragen.

 Vinylchlorid: Nach ersten Hinweisen auf nachteilige gesundheitliche Auswirkungen
(Haut- und Knochenschäden, Leberkrebs) von Vinylchlorid in den 1950er und 1960er
Jahren finanzierte die Chemieindustrie – nachdem sie die Gefahren zunächst abstritt –
Karzinogenitätstests und senkte daraufhin die Grenzwerte für die Exposition beträchtlich.
Von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) wird Vinylchlorid 1979 als
„krebserzeugend für den Menschen“ eingestuft.

 Asbest: Asbest ist seit dem 19. Jahrhundert aufgrund seiner Beständigkeit und
schalldämmenden Eigenschaften in zahlreichen Materialien intensiv eingesetzt worden.
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts warnten Wissenschaftler vermehrt vor den
gesundheitlichen Auswirkungen für Arbeiter, die Asbest ausgesetzt sind. Jahrzehnte
später stellte sich heraus, dass die Exposition gegenüber Asbeststaub nach einer langen
Latenzzeit (20 bis 40 Jahre) zu Asbestose (einer Lungenkrankheit), Lungenkrebs und
Mesotheliomen (Bindegewebstumoren) führen kann. Nachdem einige Mitgliedstaaten
Maßnahmen auf nationaler Ebene ergriffen hatten, verbot die EU im Jahr 1999 sämtliche
Formen von Asbest.34

 Rückgang der Bienenpopulation: 1994 stellte sich heraus, dass eine hohe Zahl
heimischer Bienen in Frankreich an Orientierungslosigkeit leidet, was sich nachteilig auf
die Bienenstände und die Bestäubung der landwirtschaftlichen Kulturen auswirkte. Im
Verdacht stand Gaucho, ein Pestizid aus der Gruppe der Neonicotinoide, das zur
Saatgutbeheizung von Sonnenblumen verwendet wird. 1999 erließ der damalige
französische Landwirtschaftsminister unter Anwendung des Vorsorgeprinzips ein
zeitweises Verbot der Saatgutbeheizung von Sonnenblumen mit diesem Pestizid, ein
Verbot, das später verlängert und 2004 auch auf andere Produkte und Varianten
ausgeweitet wurde. 2013 schränkte die Kommission den Gebrauch dreier Neonicotinoide
ein.35

 Klimawandel: Nach den frühen Warnungen der Wissenschaft Ende des 19. Jahrhunderts
wurde im Jahr 1980 ein Forschungsprogramm zum Weltklima ins Leben gerufen. In der
1992 unterzeichneten UNFCCC wird auf die Notwendigkeit verwiesen,
Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen. Seit seiner Gründung im Jahr 1988 hat der IPCC einen

34 Kanada reichte gegen das Verbot Frankreichs vor dem Dispute Settlement Body (Streitbeilegungsgremium)
der WTO Beschwerde ein. 2001 wurde die Klage durch das Gremium abgewiesen (Rechtssache ds135).

35 Nähere Einzelheiten: „Les abeilles dans l'UE: un bilan de santé inquiétant“ (Die Bienen in der EU: ein
beunruhigender Gesundheitscheck), Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, 2014.

https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds135_f.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140792/LDM_BRI(2014)140792_REV1_FR.pdf
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Rahmen ausgearbeitet, um die wissenschaftliche Ungewissheit zu quantifizieren. Im Zuge
neuer Berichte36 hat sich dieser Rahmen wie auch der wissenschaftliche Konsens im
Bereich Klimawandel so gut weiterentwickelt, dass seither eher Vermeidungs- als
Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden können.37

 Fischerei: Mit der Intensivierung der industriellen Fischerei ab Mitte des 20. Jahrhunderts
verschärfte sich der Druck auf die Fischereiressourcen erheblich, während der Umfang
der Ressourcen häufig überschätzt wurde; dies führte dazu, dass der Nordseehering in
den 1970er Jahren praktisch verschwunden war. Angesichts des Rückgangs der
Kabeljaubestände Ende der 1980er Jahre verhängte Norwegen ab 1990 ein Moratorium,
während Kanada damit bis zur Erschöpfung der Bestände im Jahr 1992 wartete. Seit
Anfang des neuen Jahrtausends wird in der Union ein integrierter
Bewirtschaftungsansatz der Fischbestände auf Ebene der Ökosysteme verfolgt.

 GVO: Über die Vorteile und Gefahren genetisch veränderter Organismen (GVO) für die
menschliche Gesundheit und die Umwelt wird nach wie vor gestritten. Während sie auf
dem amerikanischen Kontinent in großem Umfang zum Einsatz kommen, hat die
Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten Vorsorgemaßnahmen ergriffen, mit denen der Anbau
von GVO eingeschränkt oder verboten wird.38

 Antimikrobielle Mittel als Wachstumsförderer: Antibiotika werden seit Ende der 1940er
Jahre als Futtermittelzusatz eingesetzt, um Wachstum und Ertrag von Nutztieren zu
beschleunigen. In den 1950er Jahren wurde das Phänomen der Resistenz von Bakterien
gegenüber Antibiotika erstmals beobachtet; in den 1960er Jahren wurde dann die
mögliche Übertragung dieser Resistenz auf andere Bakterienarten dokumentiert. 1985
untersagte Schweden aufgrund „ungewisser“ langfristiger Auswirkungen den Einsatz von
Antibiotika zu diesem Zweck. 1998 wurde der Einsatz von vier Antibiotika zu diesem
Zweck in der Union „als Vorsichtsmaßnahme“ verboten.39

Die EUA verweist zudem auf andere Fälle, bei denen die Risikobewertungen
auseinandergehen, wie beispielsweise beim Pestizid DBCP und seinen Auswirkungen auf die
Fruchtbarkeit des Mannes, bei bestimmten Anwendungen im Bereich der Nanotechnologie
oder bei Bisphenol A, das sich in zahlreichen Kunststoffen findet und im Verdacht steht, eine
schädigende Wirkung auf das Hormonsystem zu haben. Bis heute wurden mit Blick auf
zahlreiche der von der EUA in ihren Berichten angeführten Fallstudien noch keine
Vorsorgemaßnahmen ergriffen.

36 Nähere Einzelheiten: MacGarvin M.: The evolution of the IPCC's approach to assessing uncertainty. In: Late
lessons from early warnings: science, precaution, innovation, Europäische Umweltagentur, 2013,
S. 331-335.

37 Vgl. den ersten Bericht von 1990 und den fünften Bericht von 2014.
38 Mit der Richtlinie (EU) 2015/412 wird diese Herangehensweise bestätigt, indem den Mitgliedstaaten die

Möglichkeit eingeräumt wird, auf ihrem Hoheitsgebiet den Anbau von GVO, die auf europäischer Ebene
zugelassen sind, zu beschränken oder zu verbieten.

39 Diese Entscheidung wurde von Pfizer vor dem Gerichtshof im Jahr 1999 angefochten. Der Antrag wurde
2002 abgewiesen (Rechtssache Pfizer T-13/99).

http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2
http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2
http://ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_spm.pdf
http://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/ar5/ar5_wg1_headlines_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015L0412
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47642&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88688
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Anwendung von Vorsorgemaßnahmen in den Vereinigten Staaten und Europa

Bevor der Begriff des Vorsorgeprinzips in den 1970er Jahren in Europa auftauchte, verfolgten die
Vereinigten Staaten grundsätzlich einen vorsichtigeren Ansatz als Europa. Danach näherten sich die
Herangehensweisen der beiden Kontinente schrittweise einander an, bevor sie sich in den 1990er
Jahren wieder auseinanderentwickelten, als Europa eine strengere Haltung als die Vereinigten
Staaten annahm und das Vorsorgeprinzip im Vertrag von Maastricht verankerte.

Aus einer Studie40 aus dem Jahr 2002 zu den verschiedenen Anwendungsbereichen von
Vorsorgemaßnahmen geht hervor, dass sich die Herangehensweisen auf beiden Seiten des Atlantiks
gar nicht so sehr voneinander unterscheiden; die Diskrepanz beruht vielmehr auf den einzelnen
Bereichen, in denen Vorsorgemaßnahmen angewendet werden (so vertritt die Union im Hinblick auf
Wachstumshormone in Rindfleisch einen vorsichtigeren Ansatz als die USA, während diese im
Vergleich zu Europa größere Vorsicht bezüglich des Rinderwahnsinns walten lassen). Es gibt die
Ansicht, dass das Vorsorgeprinzip in bestimmten amerikanischen Gesetzen, zum Beispiel im Bereich
der Lebensmittelsicherheit, verankert ist, ohne dass es ausdrücklich genannt wird.41 Des Weiteren
wird dem US-Umweltbundesamt im „Silver Book“ des amerikanischen National Research Council42

nahegelegt, in allen Phasen der Risikobeurteilung die Ungewissheit und Variabilität zu
berücksichtigen und zu kommunizieren, was darauf hindeutet, dass diese Elemente in Betracht
gezogen werden.

Heute wird von den Vereinigten Staaten in der Regel der Ansatz verfolgt, dass eine Gefahr
nachgewiesen werden muss, bevor Maßnahmen seitens der Behörden ergriffen werden können. In
den USA wird eher von einem „Vorsorgeansatz“ („precautionary approach“) als von einem
„Vorsorgeprinzip“ gesprochen. Es stehen auch weitere Ansätze zur Debatte, etwa das 2010 vom
amerikanischen Bioethik-Ausschuss vorgeschlagene Konzept der „prudent vigilance“ (umsichtige
Wachsamkeit), das Selbstregulierung und aufmerksame Überwachung vereint.43 Während sich
dieses Konzept zwar nicht grundsätzlich vom Vorsorgeprinzip unterscheidet, zeigt sich hier doch die
amerikanische Vorliebe für einen eher pragmatischen als regulatorischen Ansatz sowie die
Bereitschaft, den Unternehmen freiere Hand zu lassen.44

Diese unterschiedlichen Ansätze, die in erster Linie auf kulturelle Unterschiede zurückzuführen sind,
rückten vor dem Hintergrund der Debatte um das transatlantische Partnerschaftsabkommen (TTIP)
erneut ins Zentrum. In seiner Entschließung vom 8. Juli 2015 zu dem Thema45 empfahl das
Europäische Parlament der Kommission, sicherzustellen, dass das Abkommen im Einklang mit dem
Vorsorgeprinzip steht.

40 Wiener J. und Rogers M.: Comparing Precaution in the United States and Europe. Journal of Risk Research,
2002.

41 Food Quality Protection Act (1996); nähere Einzelheiten vgl. Klass A.: Pesticides, Children's Health Policy
and Common Law Tort Claims. Minnesota Journal of Law, Science & Technology, 2005.

42 Science and Decisions: Advancing Risk Assessment, Committee on Improving Risk Analysis Approaches used
by the U.S. EPA, National Research Council, 2009.

43 Dieses Konzept wird als fortlaufender Prozess definiert, bei dem potenzielle und reelle Gefahren über die
Zeit aufmerksam überwacht, ermittelt und gemindert werden (The Ethics of Synthetic Biology and
Emerging Technologies, Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues, 2010, S. 8).

44 Kaiser M.: Precaution or prudent vigilance as guiding the path to global food security? In: Röcklinsberg H.
und Sandin P. (Hrsg.): The ethics of consumption. Wageningen Academic Publishers, 2013.

45 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juli 2015 mit den Empfehlungen des Europäischen
Parlaments an die Kommission zu den Verhandlungen über die Transatlantische Handels- und
Investitionspartnerschaft (TTIP) (2014/2228(INI)).

http://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/1191/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=860504
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=860504
http://www.nap.edu/read/12209/chapter/1
http://bioethics.gov/sites/default/files/PCSBI-Synthetic-Biology-Report-12.16.10_0.pdf
http://bioethics.gov/sites/default/files/PCSBI-Synthetic-Biology-Report-12.16.10_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0252+0+DOC+XML+V0//DE
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Zahlreiche Autoren befürchten, dass aufgrund unbegründeter Ängste der Bevölkerung
überflüssige Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden. Dagegen kommen Hansen und Tickner
in einer Analyse von 88 Fällen, die als potenzielle Fehlalarme eingestuft wurden
(Situationen, in denen Vorsorgemaßnahmen seitens der Behörden ergriffen wurden, die
sich im Nachhinein als unnütz herausgestellt haben),46 zu dem Schluss, dass nur in vier
dieser 88 Fälle nutzlose Maßnahmen ergriffen wurden47 und die Gefahr von Fehlalarmen
gering ist. Zudem weisen die Autoren darauf hin, dass aus diesen Fällen kaum Parallelen
abgeleitet werden können, um generelle Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen.

3.3. Chancen und Herausforderungen
Die Anwendung des Vorsorgeprinzips geht mit zahlreichen Herausforderungen einher.
Gefährliche Auswirkungen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt treten
überwiegend in Form von Wechselwirkungen in komplexen Systemen auf, die von
vielfältigen Risikofaktoren und Ursachen beeinflusst werden. So könnte der Rückgang der
Bienenpopulation auf Viren, auf den Klimawandel oder auch auf neonicotinoide Pestizide
zurückgehen, während der Rückgang des Intelligenzquotienten (IQ) bei Kindern vor allem
mit der Exposition gegenüber Blei, Methylquecksilber und polychlorierten Biphenylen (PCB)
sowie mit sozioökonomischen Faktoren zusammenhängen kann. Darüber hinaus kann
zwischen der Exposition und nennenswerten Auswirkungen (wie im Fall von Asbest) eine
lange Zeitspanne liegen. Und schließlich führt die höhere Anfälligkeit bestimmter
Personengruppen (wie Kinder und ältere Menschen) zu mehr Komplexität und zu
unterschiedlich hohen zulässigen Grenzwerten für die Exposition.

Die Gefahrenbewertung und insbesondere der Konflikt zwischen falsch-positiven und
falsch-negativen Ergebnissen wirft eine Reihe von Fragen auf.48 Zahlreiche Autoren heben
hervor, dass wissenschaftliche Studien so angelegt sind, falsch-negative Ergebnisse so weit
wie möglich zu vermeiden, jedoch nicht falsch-positive Ergebnisse, und zwar einfach
deshalb, weil die Wissenschaft eine solide Grundlage für wissenschaftliche Erkenntnisse
braucht. Verschiedenen Autoren zufolge führt dies im Bereich Umwelt und Gesundheit
dazu, dass die Möglichkeiten einer Entscheidung zugunsten der Umwelt oder Gesundheit
bewusst niedrig gehalten werden. Darüber hinaus ist es mit der aufgrund ihrer Schwächen
umstrittenen49 Methode, die in der Regel herangezogen wird, um zu bestimmen, ob die
beobachteten Daten „statistisch signifikant“ sind, nicht immer möglich, rechtzeitig
Schlussfolgerungen zu ziehen.50 Und schließlich geht aus den Berichten der EUA zum

46 Hansen S. und Tickner J.: The precautionary principle and false alarms — lessons learned. In: Europäische
Umweltagentur: Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation, 2013.

47 Schweinegrippe (1976/USA), Saccharin (1977), Bestrahlung von Lebensmitteln (1970er Jahre) und
Maisbeulenbrand (1971/USA).

48 Falsch-positive Ergebnisse (auch „Fehler des Typs I“ genannt) treten dann auf, wenn eine Studie
beispielsweise zu dem Schluss kommt, dass eine Substanz gefährlich ist, auch wenn dies nicht der Fall ist.
Im Gegensatz dazu liegen falsch-negative Ergebnisse (auch als „Fehler des Typs II“) vor, wenn aus einer
Studie hervorgeht, dass eine Substanz nicht gefährlich ist, obwohl sie es ist.

49 Vgl. u. a. Nuzzo R.: Scientific method: Statistical errors. Nature, 2014.
50 So weisen Taylor und Gerrodette darauf hin, dass eine Wildtierpopulation unter bestimmten Umständen

verschwinden kann, bevor ein signifikanter Rückgang festgestellt werden kann. Taylor B. und Gerrodette T.:
The Uses of Statistical Power in Conservation Biology: The Vaquita and Northern Spotted Owl. Conservation
Biology, 1993.

http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2
http://www.nature.com/news/scientific-method-statistical-errors-1.14700
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1523-1739.1993.07030489.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1523-1739.1993.07030489.x/abstract
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Vorsorgeprinzip hervor, dass die Schäden oftmals vielfältiger und umfassender sind als zu
Beginn erwartet,51 und es wird darauf hingewiesen, dass das Nichtvorliegen eines Beweises
für eine Gefahr nicht gleichbedeutend mit einem Beweis für das Nichtvorliegen einer Gefahr
ist.

Auch im Bereich der Forschung geht die Anwendung des Vorsorgeprinzips mit zahlreichen
Herausforderungen einher. Eine Analyse52 der zwischen 2000 und 2009 veröffentlichten
wissenschaftlichen Artikel lässt darauf schließen, dass sich die universitäre Forschung im
Hinblick auf Umweltgefahren auf eine kleine Anzahl bekannter chemischer Substanzen (wie
Schwermetalle, PCB und DDT) konzentriert, während andere weit verbreitete Substanzen53

und insbesondere neu aufkommende chemische Substanzen nach wie vor kaum erforscht
sind.54 Der Verfasser weist zudem darauf hin, dass Forschungsarbeiten naturgemäß ein
spezifisches Thema zum Gegenstand haben, was zwar den Vorteil hat, dass sie sich auf einen
einzigen Faktor unter spezifischen Umständen beziehen, sich allerdings eher schlecht dazu
eignen, die Komplexität der Umweltgefahren zu erfassen, deren Ursachen vielfältig sein und
kumuliert auftreten können. Eine Untersuchung der seit 1996 über die europäischen
Forschungsrahmenprogramme für Forschungsaktivitäten in Bezug auf die Gefahren für
Umwelt, Gesundheit und Sicherheit zur Verfügung gestellten Finanzmittel hat ergeben, dass
in diesem Zeitraum lediglich 0,6 % der gesamten Fördermittel aus diesen
Rahmenprogrammen für die Forschung auf diesem Gebiet aufgewendet wurden.55

Im Unternehmensbereich kann die Anwendung des Vorsorgeprinzips zwei wesentliche
Herausforderungen darstellen. Einerseits kann eine Änderung der Bestimmungen im Namen
des Vorsorgeprinzips für die Unternehmen einen Kostenfaktor und eine Quelle der
Rechtsunsicherheit darstellen und damit ihre Entwicklung hemmen oder sogar ihr Bestehen
gefährden. Andererseits stellt die Entdeckung früher Hinweise auf Risiken durch ihre
Produkte die Unternehmen vor ein wirtschaftliches und ethisches Dilemma.

Dennoch kann die Anwendung des Vorsorgeprinzips durchaus auch Chancen bieten. Aus
einem Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD)56 geht hervor, dass die Kosten eines Nichttätigwerdens für die Gesellschaft unter

51 So wurde Blei beispielsweise zunächst mit einer Verringerung des IQ bei Kindern und heute auch mit
Herzerkrankungen bei Erwachsenen in Verbindung gebracht; PCB wurden als Ursache für Unfruchtbarkeit
bei Adlern identifiziert und sind heute auch als Ursache für neurologische Erkrankungen bei Kindern und
für Krebs bekannt.

52 Grandjean P.: Science for precautionary decision-making. In: Late lessons from early warnings: science,
precaution, innovation, Europäische Umweltagentur, 2013.

53 Zum Beispiel Perfluorverbindungen, die insbesondere in Antihaftbeschichtungen von Küchenutensilien
oder schmutzabweisenden Textilbeschichtungen enthalten sein können.

54 Der Verfasser führt diese Ergebnisse in erster Linie auf das traditionelle wissenschaftliche Paradigma,
dessen essenzielle Bestandteile Replikation und Überprüfung sind, auf die Investitionen der
Forschungseinrichtungen in hochqualifiziertes Personal und auf eine teure Infrastruktur sowie auf
Forschungsförderungseinrichtungen und wissenschaftliche Zeitschriften zurück, deren Schwerpunkt meist
auf bekannten Gefahren liegt.

55 Für die Informations- und Kommunikationstechnologie, die Nanotechnologien und die Biotechnologien
beläuft sich der Anteil auf jeweils 0,09 %, 2,3 % und 4 %. Vgl. Hansen S. und Gee D.: Adequate and
anticipatory research on the potential hazards of emerging technologies: a case of myopia and inertia?
Journal of Epidemiology and Community Health, 2014.

56 Costs of Inaction on Environmental Policy Challenges: Summary Report, OECD, 2008.

http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2
http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2
http://jech.bmj.com/content/early/2014/06/09/jech-2014-204019
http://jech.bmj.com/content/early/2014/06/09/jech-2014-204019
http://www.oecd.org/environment/ministerial/40501169.pdf
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Umständen beträchtlich sein und die Volkswirtschaften in einigen Fällen stark belasten
können.57 Die Anwendung des Vorsorgeprinzips kann zur Senkung der Kosten beitragen,
auch wenn es nicht leicht ist, die anfallenden Kosten zu bestimmen, um einen Vergleich mit
den Kosten von Regulierungsmaßnahmen durchzuführen. Mit dem Vorsorgeprinzip können
auch bestimmte Fälle von Marktversagen korrigiert werden, die auftreten, wenn die
Gesellschaft für die Kosten von Umwelt- und Gesundheitsschäden aufkommen muss, die
von den wirtschaftlichen Akteuren ausgelagert wurden. Ebenso kann es dazu beitragen,
langwierige Gerichtsverfahren zur Erlangung von Schadensersatz, die sich über Jahrzehnte
hinziehen können, zu vermeiden.58 Vor dem Hintergrund des Übergangs der Wirtschaft zu
mehr Nachhaltigkeit, wie er in der europäischen Politik vorgesehen ist,59 kann das
Vorsorgeprinzip helfen, Gefahren in hochkomplexen und unsicheren Situationen zu
vermeiden. Was die Forschung im Bereich von Umwelt und Gesundheit betrifft, kann das
Vorsorgeprinzip Anlass dazu geben, Maßnahmen zu überprüfen (um dem gesellschaftlichen
Bedarf nach Aufklärung über unbekannte Gefahren Rechnung zu tragen), Methoden zu
überarbeiten (um Kenntnisse zu erweitern) und die Art der Kommunikation zum Thema
Risiken zu revidieren (um die Einschätzung der potenziellen Größenordnung möglicher
Umweltgefahren zu erleichtern).60

4. Steuerung
Im 7. Umweltaktionsprogramm der Europäischen Union („Gut leben innerhalb der
Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“), das vom Europäischen Parlament und dem Rat
2013 angenommen wurde, wird die zentrale Bedeutung der Steuerung anerkannt und das
folgende Ziel für die Zeit bis 2020 festgelegt:

„politische Entscheidungsträger und Interessenträger [sollen] über eine bessere Kenntnis der
Sachlage für die Ausarbeitung und Durchführung umwelt- und klimapolitischer Maßnahmen
verfügen, was auch das Verständnis der Umweltauswirkungen menschlicher Tätigkeiten und
die Messung der Kosten und Nutzen des Handelns bzw. der Kosten des Nichthandelns
einschließt.“

Weiterhin liefert das 7. Umweltaktionsprogramm folgende Hinweise:

„unser Verständnis der potenziellen Umwelt- und Gesundheitsrisiken neuer Technologien
[muss] besser werden und [es] müssen solche Technologien besser bewertet und gehandhabt
werden. Dies ist Vorbedingung dafür, dass die Öffentlichkeit neue Technologien akzeptiert und
die Union mit technologischen Entwicklungen verbundene potenzielle Risiken effizient und

57 In dem Bericht wird insbesondere auf die Verschmutzung der Luft, die Verschmutzung der Gewässer, den
Klimawandel, Industrieunfälle und die Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen hingewiesen.

58 Beispielsweise dauerte es nahezu ein halbes Jahrhundert (von 1956 bis 2004), bis die Opfer der
Katastrophe von Minamata in Japan eine angemessene Entschädigung erhielten und die Chemiefabrik
Chisso, die für die Einleitung von Methylquecksilber in die Bucht von Minamata verantwortlich war, zur
Rechenschaft gezogen wurde.

59 Vgl. insbesondere das vom Europäischen Parlament und dem Rat 2013 angenommene
7. Umweltaktionsprogramm der Europäischen Union und SOER 2015: The European environment — state
and outlook 2015, vorgelegt von der Europäischen Umweltagentur im Jahr 2015.

60 Nähere Einzelheiten vgl. Grandjean P.: Implications of the precautionary principle for primary prevention
and research. Annual Review of Public Health, 2004.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32013D1386
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report/7-visiontotransition
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report/7-visiontotransition
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15015918
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15015918
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rechtzeitig identifizieren und darauf reagieren kann. Wichtige technologische Innovationen
sollten von öffentlichen Dialogen und partizipatorischen Prozessen flankiert werden.“

4.1. Risikosteuerung
Bei der Risikosteuerung handelt es sich um einen Vorgang, bei dem von der Gesellschaft
gemeinsame Entscheidungen im Hinblick auf Maßnahmen getroffen und umgesetzt werden,
deren Auswirkungen hinsichtlich Kosten und möglicher Vorteile ungewiss sind. Die meisten
Modelle für die Risikosteuerung stützen sich auf drei zentrale Elemente, die in der
Mitteilung der Kommission über das Vorsorgeprinzip auch genannt werden.

Das erste Element ist die Risikobewertung, die der Kommission zufolge im Idealfall vier
Schritte umfasst:

 Ermittlung der Gefahr;

 Beschreibung der Gefahr, wobei die Art und das Ausmaß der nachteiligen Auswirkungen
bestimmt werden;61

 Abschätzung der Exposition, wobei die Exposition der Bevölkerung und der Umwelt
gegenüber der Gefahr beurteilt werden;

 Beschreibung des Risikos anhand einer Abschätzung der Wahrscheinlichkeit, Häufigkeit
und Schwere der nachteiligen, potenziellen oder bekannten Auswirkungen, die für die
Umwelt oder die menschliche Gesundheit entstehen könnten.

Die EUA weist auf eine Reihe von Herausforderungen im Zusammenhang mit der
Risikobewertung hin: Wie können systemische Risiken (wie die Erschöpfung natürlicher
Ressourcen, der Klimawandel, das Bevölkerungswachstum oder der Rückgang der Resilienz
von Ökosystemen), denen unsere Gesellschaft gegenübersteht, berücksichtigt werden?62

Wie können Komplexität, Ambiguität und Unwissenheit bei der Einschätzung von
Wahrscheinlichkeiten reflektiert werden und wie können diese Elemente an die politischen
Entscheidungsträger kommuniziert werden? Wie können im Hinblick auf chemische
Substanzen die Exposition gegenüber mehreren Substanzen und die vielfältigen
Toleranzschwellen innerhalb der gleichen Bevölkerung abgebildet werden?63

Darüber hinaus sollten die Beiträge von Sachverständigen sinnvoll gestaltet werden.
Zahlreiche Studien64 weisen darauf hin, dass Expertenmeinungen subjektiver sein könnten,
als es den Anschein hat. Es gibt zwar Methoden, Expertenmeinungen zu objektivieren (vor
allem durch den Einsatz von Expertengruppen, die so heterogen wie möglich
zusammengesetzt sind, und unter Sicherstellung der Transparenz), diese werden jedoch
nach wie vor kaum genutzt. Die EUA hebt darüber hinaus hervor, dass zwischen dem Bedarf

61 Was chemische Substanzen betrifft, sollte in dieser Phase ein Zusammenhang zwischen der Quantität der
gefährlichen Substanz und ihrer Auswirkung hergestellt werden.

62 Eine Antwort darauf könnte das Projekt MUST-B der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit
(EFSA) sein, mit dem ein ganzheitlicher Ansatz für die integrierte Risikobewertung mehrfacher Faktoren mit
Blick auf Bienen entwickelt werden soll.

63 Antworten liefern zahlreiche Initiativen wie vor allem State of the Art Report on Mixture Toxicity,
Kortenkamp A., 2009; das Portal der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission Information Platform
for Chemical Monitoring; oder das Projekt über das menschliche Exposom.

64 Vgl. insbesondere Sutherland W. und Burgman M.: Policy advice: Use experts wisely. Nature, 2015.

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/beehealth
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects/pdf/report_mixture_toxicity.pdf
https://ipchem.jrc.ec.europa.eu/RDSIdiscovery/ipchem/index.html
https://ipchem.jrc.ec.europa.eu/RDSIdiscovery/ipchem/index.html
http://humanexposomeproject.com/
http://www.nature.com/news/policy-advice-use-experts-wisely-1.18539
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der Einholung eines Gutachtens und der Sicherstellung der Unabhängigkeit dieses
Gutachtens ein Konflikt bestehen kann, wenn die Kenntnisse zu neuartigen Technologien in
der Industrie angesiedelt sind. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, wäre eine
Erhöhung der Transparenz.65

Das zweite Element der Risikosteuerung ist das Risikomanagement. Dieses wird vom
Internationalen Risikorat66 als Gestaltung und Durchführung korrektiver Handlungen und
Maßnahmen definiert, die erforderlich sind, um Risiken zu vermeiden, zu vermindern, zu
übertragen oder auf einem bestimmten Niveau zu halten. Hierzu gehören auch die
Gestaltung, Bewertung und Auswahl von Maßnahmen zur Risikominderung sowie deren
Umsetzung und Überwachung.

Es gibt eine Reihe von Maßnahmen des Risikomanagements. In allen Fällen hängt der
notwendige Grad des wissenschaftlichen Nachweises zur Rechtfertigung einer Maßnahme
insbesondere von dem Zusammenhang zwischen den Kosten der Maßnahme und dem
Risikoniveau ab. Es kann erforderlich sein, zwischen den untersuchten Risiken und den
Risiken im Zusammenhang mit einer Reglementierung abzuwägen, wie der Fall der als
Konservierungsmittel in Fleisch eingesetzten Nitrate zeigt.67 Zu den Maßnahmen des
Risikomanagements gehören etwa Umwelttitel-Versicherungen, wobei ein Unternehmen,
das eine neue Technologie hervorbringt, eine vorab festgelegte Summe zur Seite legt, indem
Titel bei einem Versicherungsunternehmen hinterlegt werden, um mögliche Haftpflichten
im Schadensfall abzudecken.

Das dritte Element der Risikosteuerung ist die Risikokommunikation (und die Mitwirkung
der Beteiligten). Eine wirksame Kommunikation wirft Licht auf das Risiko. Sie ermöglicht es
den Beteiligten, ein bestimmtes Risiko zu erfassen und nachzuvollziehen, welche
Auswirkungen es auf sie haben kann. Sie beschränkt sich jedoch nicht auf einen einseitigen
Informationsfluss, sondern kann eine Möglichkeit für einen Dialog aller Beteiligten
darstellen.

Die EUA spricht sich für eine Risikokommunikation aus, mit der die den Risikomanagement-
Entscheidungen zugrunde liegenden Gründe beleuchtet werden, unter anderem auch die
Werturteile, die bei der Abwägung zwischen unterschiedlichen Zielen (etwa
Energieversorgung und Umweltschutz) herangezogen werden. Darüber hinaus stellt sich die
Frage, wie das Risiko transparent kommuniziert werden kann, ohne in der Öffentlichkeit
eine unverhältnismäßige Besorgnis auszulösen.

Von einigen Seiten werden andere Modelle der Risikosteuerung vorgeschlagen. Stirlings
Vorschlag ist ein Modell, das auf fünf Elementen beruht (Screening, Schätzung, Bewertung,
Management, Kommunikation).68 Das vom IRGC vorgeschlagene Modell umfasst vier Stufen,
die sich in eine Reihe umfassenderer Kontexte einreihen (siehe Abbildung 3), zu der eine

65 Vgl. zum Beispiel eine Entscheidung des Europäischen Bürgerbeauftragten vom 28. Januar 2015 betreffend
die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Rechtssache 346/2013/SID).

66 International Risk Governance Council: Introduction of the IRGC Risk Governance Framework. 2012.
67 Nitrate können krebserzeugende Substanzen freisetzen, wenn sie im menschlichen Organismus mit

anderen Lebensmitteln reagieren. Andererseits verhindern sie das Wachstum von Toxinen, die zu
möglicherweise tödlichen Lebensmittelvergiftungen führen können.

68 Modell dargestellt in Stirling A.: Risk, precaution and science: towards a more constructive policy debate.
EMBO reports, 2007.

http://www.eowebbot.europarl.europa.eu/de/cases/summary.faces/de/58943/html.bookmark
http://www.irgc.org/wp-content/uploads/2015/04/An_introduction_to_the_IRGC_Risk_Governance_Framework_final_v2012.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1852772/figure/f5/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1852772/
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„Bewertung der Sorgen“ gehört, definiert als eine „systematische Analyse der Assoziationen
und wahrgenommenen Konsequenzen (Vorteile und Risiken), die die beteiligten Personen,
Gruppen oder Kulturen mit einer Gefahr oder einer Gefahrenursache in Verbindung
bringen.“

Abbildung 3 – Steuerungsmodell des Internationalen Risikorats

Quelle: Erstellt auf Grundlage von: Introduction of the IRGC Risk Governance Framework/International Risk Governance
Council (IRGC), 2012.

Einige Autoren vertreten die Ansicht, dass die alleinige Konzentration auf Risiken angesichts
mangelhafter Kenntnisse nicht zielführend sei, und befürworten daher pluralistische
Ansätze (wobei mehrere vertretbare Auslegungen aufgezeigt werden) und konditionelle
Ansätze (wobei die Fragen, Werte oder Absichten für jede Alternative untersucht werden),
die eine informierte und fortschrittliche politische Debatte zu umfassenden Fragen
ermöglichen.69

4.2. Schnittstelle Wissenschaft-Politik
Wie die Kommission in ihrer Mitteilung über die Anwendung des Vorsorgeprinzips betont,
stützt sich die Durchführung von Vorsorgemaßnahmen auf eine „zutiefst politische
Entscheidung, die abhängig ist von dem Risikoniveau, das die Gesellschaft als ,akzeptabel‘
ansieht.“ Dennoch werden politische Maßnahmen oftmals auf der Grundlage
wissenschaftlicher Erkenntnisse gestaltet. Vor dem Hintergrund der Wechselbeziehungen
zwischen Werten und Kenntnissen kommt der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und
Politik bei der Steuerung eine zentrale Rolle zu. Zu den Schnittstellen zwischen Wissenschaft
und Politik gehören etwa der IPCC auf globaler Ebene im Bereich Klimawandel oder das
Europäische Zentrum für politische Strategie (EPSC)70 der Kommission.

Zwischen Wissenschaft und Politik existieren zahlreiche Schnittpunkte, unter anderem die
Auswirkungen der Wissenschaft auf Umwelt und Gesundheit – und damit auch die Politik –

69 Als Beispiel führt Stirling einen pluralistischen und konditionellen Ansatz an, wie er vom
währungspolitischen Ausschuss der Bank von England bei dessen Zusammenarbeit mit Experten
hinsichtlich der Festlegung der Leitzinsen verfolgt wird. Vgl. Stirling A.: Keep it complex. Nature, 2010.

70 Das EPSC ging am 1. Januar 2015 aus dem Beratergremium für europäische Politik (BEPA) hervor.

http://www.irgc.org/wp-content/uploads/2015/04/An_introduction_to_the_IRGC_Risk_Governance_Framework_final_v2012.pdf
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insbesondere durch technologische Entwicklungen und umgekehrt die Auswirkungen der
natürlichen und gesellschaftlichen Umwelt auf die Wissenschaft, wie der vom Menschen
verursachte Klimawandel zeigt. Zu den Herausforderungen für den Schnittpunkt zwischen
Wissenschaft und Politik71 zählen insbesondere:

 einen wissenschaftlich fundierten Beitrag zu der Gestaltung politischer Maßnahmen vor
dem Hintergrund von Komplexität und Ungewissheit zu liefern;

 ein Gleichgewicht zwischen zweckfreier Wissenschaft (etwa Grundlagenforschung) und
einer konkreten Zwecken dienenden Wissenschaft (wie Entwicklung und Innovation) zu
schaffen sowie ihre Ergebnisse in sachdienliche Erkenntnisse für die politischen
Entscheidungsträger zu übertragen und

 die Bedeutung wissenschaftlicher Erklärungen für das Verständnis einer Problematik
erneut zu betonen und die Grenzen der Vorhersagbarkeit herauszuheben.

In einem Bericht des SPIRAL-Projekts,72 das über das 7. europäische
Forschungsrahmenprogramm finanziert wird, werden neun Beispiele von Schnittstellen
zwischen Wissenschaft und Politik im Bereich der Biodiversität auf nationaler, europäischer
und internationaler Ebene analysiert. Zu den wichtigsten Schlussfolgerungen dieser Analyse
gehören vor allem:

 das zu erreichende Gleichgewicht zwischen einem formalisierten Ansatz und
erforderlicher Anpassungsfähigkeit;

 ein offenes und transparentes Format, das von einem Validierungsprozess begleitet wird,
mit dem für Glaubwürdigkeit gesorgt wird;

 das Weiterbestehen eines einseitigen Modells des Wissenstransfers (von der
Wissenschaft zur Politik), durch das die Entwicklung dynamischerer Schnittstellen
gehemmt wird, und

 die Notwendigkeit interdisziplinärer Schnittstellen mit einer breiten Palette von
Sachverständigen und fachübergreifenden Herangehensweisen unter Einbindung
verschiedener wissenschaftlicher Fachrichtungen, um komplexe ökologische
Fragestellungen zu erörtern.

Zahlreiche Akteure haben Empfehlungen im Hinblick auf die Schnittstellen zwischen
Wissenschaft und Politik abgegeben. Anne Glover, leitende wissenschaftliche Beraterin der
Kommission von 2011 bis 2014, befürwortet eine vollständige Loslösung der Erhebung
wissenschaftlicher Nachweise von politischem Handlungsbedarf und eine stärkere
Transparenz bei der Erfassung wissenschaftlicher Nachweise.73 Die EUA betont, dass von
den Behörden bei der Bewertung der potenziellen Gefahren durch neuartige Technologien
in der Regel veraltete Strukturen und Methoden anstelle von fortschrittlicheren, flexibleren
und sachdienlicheren Ansätzen eingesetzt werden. Sie fordert darüber hinaus, dass die
Wertekonflikte, die allen gesellschaftlichen und ökologischen Fragen zugrunde liegen, von
den Führungsstrukturen systematischer und expliziter anerkannt werden müssen. Van den

71 van den Hove S.: A rationale for science-policy interfaces. Futures, 2007.
72 Zusammenfassung: Reality-check for science-policy interfaces.
73 EU twisting facts to fit political agenda, chief scientist says, EurActiv, 2014.

http://median-web.eu/IMG/pdf/vandenHove_Science_Policy_Interfaces_Futures.pdf
http://www.spiral-project.eu/sites/default/files/32_testcases_intro.pdf
http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-2020/eu-twisting-facts-fit-political-agenda-chief-scientist-says-302399?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=d0fa72d423-newsletter_science__policymaking&utm_medium=email&utm_term=0_bab5f0ea4e-d0fa72d423-245423917
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Hove weist darauf hin, dass die an den Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Politik
übermittelten wissenschaftlichen Erkenntnisse systematisch Angaben zu den Grenzen,
Ungewissheiten, Unbestimmtheiten und der Ambiguität sowie die Anerkennung von
Unwissenheit und der unverrückbaren Vielfalt an Werten und gültigen Standpunkten
einschließen sollten.

4.3. Vorsorge und Innovation
Von einigen wird die Ansicht vertreten, dass das Vorsorgeprinzip Innovation behindern
kann. Die NRO European Risk Forum hebt hervor, dass eine Reglementierung, die allein auf
die Minderung von Risiken und die Beseitigung wissenschaftlicher Ungewissheit abzielt,
technologischer Innovation im Wege stehe. Dabei beruft sie sich vor allem auf Fälle
chemischer Substanzen oder antimikrobieller Mittel. Als Ergänzung zum Vorsorgeprinzip
schlägt das Forum ein „Innovationsprinzip“74 vor, gemäß dem die Auswirkungen auf die
Innovation bei der Überprüfung von Maßnahmen- oder Gesetzgebungsvorschlägen
vollständig beurteilt und berücksichtigt werden sollten.

Im Gegensatz dazu wird von anderen die Auffassung vertreten, dass das Vorsorgeprinzip
Innovation beflügeln kann. Die EUA weist darauf hin, dass der zweckmäßige Rückgriff auf
das Vorsorgeprinzip eine Vielfalt an Technologien und Aktivitäten begünstigen kann. Sie fügt
hinzu, dass die großen Wirtschaftsakteure, bei denen Innovationen von oben nach unten
weitergegeben werden, eine technologische Abschottung herbeiführen und Innovationen
und die Entwicklung von Alternativen hemmen können, während Innovationen, die von
unten nach oben weitergegeben werden, eine Palette vielfältigerer Innovationen
hervorbringen können, die bei ökologischen oder gesundheitlichen Schäden eine bessere
Reaktivität ermöglichen. Als Beispiel zieht sie insbesondere Innovationen in der
Landwirtschaft heran, zum einen GVO und zum anderen die Entwicklung der Agrarökologie.

Das jenseits des Spannungsfeldes bzw. der Komplementarität zwischen Vorsorge und
Innovation stehende Konzept der verantwortlichen Forschung und Innovation,75 ein
Querschnittsthema des europäischen Forschungsrahmenprogramms Horizont 2020, soll zur
besseren Steuerung einer sozial, ökologisch und ethisch verträglichen Wissenschaft und
Technik beitragen. Dieses Konzept umfasst im Allgemeinen Forschungs- und
Innovationstätigkeiten mit den folgenden Merkmalen:

 wichtige gesellschaftliche Bedürfnisse und Herausforderungen werden aufgegriffen;

 es wird eine Reihe von Akteuren einbezogen mit dem Ziel des gegenseitigen Austauschs;

 mögliche Probleme werden antizipiert, bestehende Alternativen ermittelt und zugrunde
liegende Werte erörtert.

Dieses Konzept bietet nicht nur eine Antwort in Situationen der wissenschaftlichen
Ungewissheit (wo das Vorsorgeprinzip greifen kann), sondern kann auch der Steuerung der

74 Vgl. Better Framework for Innovation: Fuelling EU policies with an Innovation Principle, European Risk
Forum, BusinessEurope und European Round Table of Industrialists, 2015.

75 Vgl. Responsible research & innovation, Europäische Kommission.

http://www.riskforum.eu/uploads/2/5/7/1/25710097/businesseurope-erf-ert_innovation_principle_joint_statement.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation
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Innovation unter Berücksichtigung der ethischen Vertretbarkeit und gesellschaftlicher
Bedürfnisse dienen.76

Von einigen Autoren wird auch hervorgehoben, dass Innovation kein Ziel an sich sei,
sondern ein Mittel, um das Wohlbefinden zu verbessern und zu ökologischer, sozialer und
wirtschaftlicher Nachhaltigkeit beizutragen. Sie schlagen vor, das Innovationskonzept über
technische Innovationen hinaus auf nicht technische, soziale, institutionelle,
organisatorische und verhaltensbasierte Innovationen auszuweiten.77

5. Ausblick
Auch wenn das im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sowie in
zahlreichen weiteren internationalen umweltpolitischen Abkommen verankerte
Vorsorgeprinzip Lösungsansätze für komplexe ökologische und gesundheitliche Gefahren
bietet, wird über seine Definition und seinen Status in der internationalen Rechtsordnung
nach wie vor gestritten. Diskutiert wird heute in erster Linie die Anwendung des
Vorsorgeprinzips, die die einen einschränken und die anderen ausweiten wollen.

Es ist davon auszugehen, dass technische (aber auch nicht technische) Innovationen bei dem
Übergang zu einer nachhaltigen und kohlenstoffarmen Kreislaufwirtschaft, wie sie von der
Politik der Europäischen Union angestrebt und in der Vision des
7. Umweltaktionsprogramms beschrieben wird, eine entscheidende Rolle spielen:

„Im Jahr 2050 leben wir gut innerhalb der ökologischen Belastbarkeitsgrenzen unseres
Planeten. Unser Wohlstand und der gute Zustand unserer Umwelt sind das Ergebnis einer
innovativen Kreislaufwirtschaft, bei der nichts vergeudet wird und natürliche Ressourcen so
nachhaltig bewirtschaftet werden und die Biodiversität so geschützt, geachtet und
wiederhergestellt wird, dass sich die Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaft verbessert.
Unser CO2-armes Wirtschaftswachstum ist längst von der Ressourcennutzung abgekoppelt
und somit Schrittmacher für eine sichere und nachhaltige globale Gesellschaft.“

Das Vorsorgeprinzip könnte dazu dienen, der mit einem solchen Übergang verbundenen
Komplexität und Ungewissheit zu begegnen.

Ferner könnte es notwendig sein, Risikosteuerung und Schnittstellen zwischen Wissenschaft
und Politik neu zu bestimmen, um diese Herausforderungen zu bewältigen, insbesondere
wenn die vier zentralen Strategien im Bereich der Umweltschutzpolitik (nämlich:
Eindämmung der Gefahren, Anpassung an die Gefahren, Vermeidung von Gefahren und
Beseitigung der durch sie verursachten Schäden),78 wie von der Europäischen
Umweltagentur vorgeschlagen, zur Erleichterung dieses Übergangs stärker einbezogen
würden.

76 Forsberg E.-M. et al.: Assessment of science and technologies: Advising for and with responsibility.
Technology in Society, 2015.

77 van den Hove S., McGlade J., Mottet P., Depledge M.H.: The Innovation Union: A perfect means to
confused ends? Environmental Science and Policy, 2012.

78 Responding to systemic challenges: from vision to transition in SOER 2015: The European environment —
state and outlook 2015, Europäische Umweltagentur, 2015.
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Mit dem Vorsorgeprinzip soll es politischen
Entscheidungsträgern ermöglicht werden,
Vorsorgemaßnahmen zu treffen, wenn die
wissenschaftliche Beweislage im Zusammenhang mit einer
Gefahr für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit
nicht eindeutig ist, ein Nichttätigwerden jedoch erhebliche
Folgen haben könnte. Dieses in den 1970er Jahren
entwickelte Prinzip wurde seither in zahlreichen
internationalen Umweltabkommen, im Vertrag von
Maastricht und in der innerstaatlichen Rechtsordnung
verschiedener Mitgliedstaaten verankert.

Beim Vorsorgeprinzip gehen die Ansichten weit
auseinander: für die einen ist es ein rückschrittlicher
Ansatz, der jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt,
für die anderen eine Methode, mit der der Schutz der
menschlichen Gesundheit und der Umwelt sichergestellt
wird. Die einzelnen Definitionen des Prinzips
unterscheiden sich nach Akteuren, Experten und
Gesetzgebungen vor allem hinsichtlich des Grades der
Ungewissheit, der Maßnahmen seitens der Behörden
ermöglicht. Die meisten Experten stimmen zwar darin
überein, dass das Vorsorgeprinzip keine besonderen
Maßnahmen (wie ein Verbot oder eine Umkehr der
Beweislast) erfordert; Uneinigkeit herrscht jedoch darüber,
anhand welcher Methode bestimmt werden sollte, ob
Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen sind. Daher ist die
Anwendung des Vorsorgeprinzips mit zahlreichen
Herausforderungen, aber auch mit Chancen verbunden.

Das Vorsorgeprinzip ist eng mit Steuerung verknüpft. In
dieser Hinsicht ist auf drei Aspekte hinzuweisen:
Risikosteuerung (Risikobewertung, Risikomanagement und
Risikokommunikation), Schnittstellen zwischen
Wissenschaft und Politik und Verhältnis zwischen Vorsorge
und Innovation.
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